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ZU

Einfuhrbeschränkungen am laufenden Band. — Seit mehr
als einem Jahr haben Frankreich und Großbritannien die
Liberalisierung aufgehoben und damit insbesondere die
Textilien betroffen. Es war zu erwarten, daß auf die
Länge betrachtet nicht alle Mitglieder der Zahlungsunion,
die sich trotz der französischen und englischen Einfuhr-
Beschränkungen an die Liberalisierungsmaßnahmen hiel-
ten, ihre Handelsbilanzen im Gleichgewicht behalten
können. So befürchtet man, daß die stark defizitäre Ent-
Wicklung der italienischen Zahlungsbilanz in der Europäi-
sohen Zahlungsunion zwangsläufig dazu führen werde,
daß Italien, tschon um weitere Goldverluste zu vermeiden,
zur Wiedereinführung von Importbeschränkungen gezwun-
gen werden könnte und dadurch auch Länder wie Belgien,
Holland und Westdeutschland, die bisher weniger fühlbar
in Mitleidenschaft gezogen wurden, zu Abwehrmaßnahmen
genötigt wären.

Wenn es nicht gelingt, in nächster Zukunft die Devisen-
Bilanzen Frankreichs und Großbritanniens zu bereinigen,
dann ist mit einem Rückfall weiterer Länder in das Re-
gime der Einfuhrbeschränkungen zu rechnen, was der
Zahlungsunion zum Verhängnis werden könnte.

Solange es sich nur um einzelne Patienten der Zahlungs-
union handelt, kann den übrigen Partnern der Union zu-
gemutet werden, während einer bestimmten Zeit «stille-
zusitzen» und den vertraglichen Liberalisiierungsbestim-
mungen nachzuleben. Befinden sich aber gleichzeitig ver-
schdedene und zu allem noch die wichtigsten Handels-
partner im Deviisenspital, dann wird für die verbleibenden
Vertragstreuen die «Nichtdiskriminierungsklausel» zu einer
untragbaren Härte und müßte auch die Schweiz vor neue
Probleme stellen.

Tagung der Internationalen Textilkommission. — Vom
2. bis 14. Februar tagte in Genf die Textilkommission des
Internationalen Arbeitsamtes. Unser Land war u. a. ver-

treten durch das BIGA und die Herren Reiser von der
Tuchfabrik AG., Wädenswil, und Angehrn von der Seiden-
Stoffweberei Heer & Co. AG., Thalwil. Die vorgelegten
Lageberichte aus den verschiedensten Ländern gaben er-
neut ein Bild von der Vielgestaltigkeit der Textilindustrie
und den recht unterschiedlichen sozialen Verhältnissen,
die es nahezu verunmöglichen, einheitliche Maßnahmen
zu treffen.

An der letzten Textilkonferenz kamen insbesondere zwei
Probleme zur Sprache: nämlich die Frage des garantierten
Lohnes für die Textilarbeiterschaft und diejenige der Be-
schäftiiigung von Frauen in der Textilindustrie. Es lag in
der Natur der Sache, daß die Meinungen der 144 aus Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerkreisen zusammengesetzten
Delegierten aus 24 Staaten öfters aufeinanderprallten, was
denn auch in den farblosen Resolutionen recht deutlich
zum Ausdruck kam. Es wird sich noch Gelegenheit bieten,
auf die Beschlüsse der Internationalen Textilkommission
in Genf zurückzukommen.

Es gilt ernst. — Die vom Bundesrat eingesetzte Konsul-
tatdve Kommission für die Begutachtung der Begehren
zum neuen schweizerischen Gebrauchszolltarif hat ihre
Richtlinien bekanntgegeben. Es dürfte nun feststehen, daß
Zollerhöhungen über 50 Prozent der heutigen Ansätze nur
ausnahmsweise und in besonders gut begründeten Fällen
möglich sind. Der alleinige Hinweis auf die höhern aus-
ländisohen Zölle wird von der Kommission für export-
orientierte Branchen nicht als genügende Begründung für
eine überdurchschnittliche Anpassung der eigenen Zölle
anerkannt. Auch sind den Zollbegehren detaillierte Kosten-
berechnungen beizufügen, aus denen hervorgeht, wie sich
die bisherige und die beantragte Zollbelastung auf die
effektive schweizerische Arbeit ohne Berücksichtigung der
vom Ausland bezogenen Rohmaterialien auswirkt.



50 MITTEILUNGEN UBER TEXTIL-INDUSTRIE

Die begutachtende Kommission, welche demnächst die
Textilpositdonen behandeln wird, ist sich auch klar dar-
über, daß eine bloße lineare Erhöhung sämtlicher Zollan-
sätze nicht in Frage kommen kann. In der Textilindustrie
gibt es Zollpositionen, die eine Ausnahmebehandlung ver-
dienen; es gibt aber auch Branchen, die froh sein müssen,
wenn sie lihre bisherigen Zölle beibehalten können.

Die Konsultative Kommission hat sich vorgenommen,
jede einzelne Position gründlich zu überprüfen, was bei
einem Zolltarif von mehr als 3000 Positionen eine große
Arbeit bedeutet und unweigerlich viel Zeit erfordert. Die
Zusammensetzung der Kommission bürgt dafür, daß sie
sich ihrer Verantwortung bewußt ist und für «Kuhhändel»
kein Verständnis hat.

Es besteht wohl kein Gebiet, bei dem die Interessen
dermaßen verschieden gelagert sind, wie auf dem Zoll-

gebiet. Für die exportabhängige Textilindustrie gilt aber
bestimmt der Grundsatz: «Den Bogen nicht überspannen!»

Eindrückliche Zahlen. — Der Warenverkehr zwischen
der Schweiz und Frankreich hat im Jahre 1952 einen
Saldo zugunsten Frankreichs von 182.4 Millionen Franken
ergeben. Die Schweiz war mit ihren Bezügen von 512 Mil-
Honen Franken der beste Kunde Frankreichs.

Darf man nun unter solchen Verhältnissen von Frank-
reich — auch im Zeitalter der «Nichtdiskriminierung» —
nicht erwarten, daß die schweizerischen Textiilinteressen
etwas weniger stiefmütterlich behandelt werden? Die Be-
deutung der schweizerischen Politik der «offenen Tür» für
Frankreich sollte ihm etwas mehr Verständnis für die
schweizerischen legitimen Textilinteressen nahelegen. Die
im Monat März stattfindenden Vertragsverhandlungen
werden uns Bescheid geben.

Handelspolitische Bemerkungen. — Die schweizerisch-
argentinische?! Ha??delsbezie7?w.??ge?i befinden sich zurzeit
in einer Stagnation. Der Handelsvertrag vom August 1950
ist Ende 1951 abgelaufen, ohne erneuert zu werden. Wäh-
rend sich die Argentinier zwar im allgemeinen an die
Vereinbarungen leidlich gehalten haben, wurden indes-
sen die Seiden- und Rayongewebe trotz des Abkommens
gründlich diskriminiert. An diesen Verhältnissen hat sich
bis heute nichts geändert. Einzig für Seidengaze wurden
in letzter Zeit Einfuhrlizenzen erteilt. Seit Ablauf des
Vertrages werden aber auch andere Sektoren, wie z. B.
die Chemie und der Finanzverkehr, schwer benachteiligt.

Wie der Presse zu entnehmen war, befand sich vor kur-
zem eine argentinische Delegation in der Schweiz, um
sich über die Absatzmöglichkeiten argentinischer Pro-
dukte zu orientieren. Ein Handelsvertrag konnte mit die-
ser Delegation indessen nicht abgeschlossen werden, da
die Argentinier zu einer Aenderung ihrer Einfuhrpolitik
offenbar nicht bereit waren. Die handelspolitische Lage
der Schweiz gegenüber Argentinien ist ungünstig, da
andere Länder aus Versorgungsgründen (Fleischbedarf
Großbritanniens!) oder aus anderen Erwägungen (Aus-
Wanderung von Italienern nach Argentinien) bisher be-
reit waren, mit der Regierung Peron Handelsabkommen
zu Bedingungen abzuschließen, die für die Schweiz nicht
annehmbar sind. Hoffnungen auf eine Verbesserung des
Textilexportes nach Argentinien sind deshalb noch für
längere Zeit nicht am Platze.

Die österreichischen Zollerhöhunge?! auf Seiden- und
Rayongeweben haben unliebsames Aufsehen erregt. Bis-
her galt auf Grund des Zollüberleitungsgesetzes für Ge-
webe, ganz oder teilweise aus Seide oder Kunstseide, un-
gemustert, ungefärbt oder gefärbt, ein ermäßigter Zoll-
ansatz, der sich aus der Berechnung der für die öster-
reichischen Gewichtszölle maßgeblichen Goldkrone zu
nur 2 Schilling ergab, anstatt zu 7 Schilling, wie es dem
heutigen Kronenkurs entsprechen würde. Nachdem die-
ses Gesetz Ende 1952 außer Kraft getreten ist, kommen
ab 1. Januar 1953 die vollvalorisierten Zölle zur Anwen-
dung. Dadurch wurden die bisherigen Belastungen zum
Teil bis verdreifacht. Nur für Futterstoffe ganz aus Seide
oder Rayon besteht insofern noch eine Erleichterung, als
der Umrechnungskurs für die Goldkrone 4 Schilling be-
trägt. Jedoch auch diese relative Vergünstigung bedeutet
gegenüber vorher eine Verdoppelung des bisherigen Zol-
les. Diese Zollerhöhungen sind um so ungerechtfertigter
als die österreichische Industrie gegenüber der ausländi-
sehen Konkurrenz bereits weitgehend durch die rigorose
Einfuhrkontingentierung geschützt ist..Das westdeutsche
Bundeswirtschafts-Ministerium hat gegen diese einseitige

Zollerhöhung denn auch bereits Einspruch erhoben. Auch
von schweizerischer Seite ist diese Angelegenheit den Be-
hörden zur Prüfung unterbreitet worden. ug.

Einfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben
im Jahre 1952

Verzollte Einfuhr Transitveredlungs-
+ Verkehr

Totaleinfuhr der
^ Pos. 447 b-h/'448

q 1000 Fr. q 1000 Fr. q 1000 Fr.

1950 1 798 10 127 1 060 4 946 2 858 15 074

1951 2 808 15 786 1 896 8 586 4 704 24 367

1952 2 724 15 851 1 613 7 313 4 337 23 164

1. Quartal 721 4 002 445 2 170 1 166 6 172

2. 596 3 448 284 1 181 880 4 629

3. » 625 3 741 423 1 763 1 048 5 504

4. » 782 4 660 460 2 197 1 242 6 858

davon:
Seidengewebe 102 1 101 389 2 073 491 3 174

Rayongewebe 247 870 42 66 289 936

Nylongewebe 163 1 188 8 40 171 1 228

Zellwollgewebe 168 342 21 18 189 360

Tücher 48 903 — — 48 903

Die bereits im dritten Quartal verzeichnete Zunahme
der Einfuhr hielt auch im letzte?? Vierteljahr 1952 an. Be-
sonders stark stiegen die Importe von Nylon- und Zell-
wollgeweben. Waren zwar die ausländischen Lieferungen
für den schweizerischen Inlandmarkt im Berichtsquartal
größer denn je seit der Nachkriegskonjunktur 1946/47,
so ergibt sich für das ganze Jahr 1952, wenigstens dem
Gewichte nach, gegenüber dem Vorjahre eine leichte Ver-
minderung der in der Schweiz verzollten Einfuhr. Daß
aber trotz der zum Teil schlechten Absatzverhältnisse im
vergangenen Jahr die Einfuhr nicht in bedeutenderem
Ausmaße zurückgegangen ist, erheischt besondere Auf-
merksamkeit. Einen wesentlichen Anteil an dieser kon-
junkturwidrigen Erscheinung haben die zunehmenden
Importe von amerika?iische?? Nylo??ge?oebe?i, die für das
Jahr 1952 auf gegen 400 q geschätzt werden müssen. So-
lange die Nachfrage durch die einheimische Produktion
nicht gedeckt werden kann, ist gegen diese Auslands-
bezüge nichts einzuwenden. Anders liegen die Verhält-
nisse bei den Zelliootlgeioeberi, deren Importe im vergan-
genen Jahr von 469 auf 605 q zugenommen haben. Da die
Zölle auf Zellwollgewebe anfangs 1952 um einen Drittel
gesenkt wurden, ist hier mit einer verschärften auslän-
dischen Konkurrenz, vor allem auch für die Baumwoll-
Webereien, zu rechnen.

Die verzollte Einfuhr von Raycmgeioebe?? ist mit 1118 q
gegenüber 1952 mehr oder weniger gleich geblieben. Der
Import machte letztes Jahr aber immerhin rund 7,5% der
inländischen Rayongewebe - Produktion aus, gegenüber
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